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Vereinbarung zur Anpassung der „Anlage B.4 – Vergütung von Leistungen für Kinder und 
Jugendliche“ des Landesrahmenvertrages § 131 SGB IX NRW zum 01.08.2023 in Bezug 
auf die Individuellen Heilpädagogischen Leistungen in Kindertageseinrichtungen 
 
 
Die Landschaftsverbände in NRW und die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege des Landes NRW schließen auf der Grundlage geführter Verhandlungen zur 
Umsetzung der Individuellen Heilpädagogischen Leistungen in Kindertageseinrichtungen 
folgende Vereinbarung zur Anpassung der Anlage B.4 – Vergütung von Leistungen für Kinder 
und Jugendliche“ des Landesrahmenvertrages § 131 SGB IX NRW. 
 
 

1. Anpassung des Entgeltes einer Nichtfachkraft an das Arbeitgeber-Brutto  
 
Die festgelegte Basis der Personalkosten einer Nichtfachkraft bildet der TVöD SuE EG 3 Stufe 
3. Dazu wurde (letzte Anpassung zum 01.04.22) ein Jahreswert von 39.285,94 Euro verhandelt. 
Dieser Wert wird durch das Arbeitgeberbrutto TVöD SuE EG 3 Stufe 3 von 49.200,00 Euro (Stand 
01.04.2022) ersetzt.1 
In Anlehnung an die Empfehlung der KGSt2 wird zur Ermittlung des Entgeltstundensatzes zu-
sätzlich ein Zuschlag für Leitung, Koordination und Verwaltung (Overhead) von 10% des Ar-
beitgeberbruttos vereinbart.  
 
 

2. Anpassung des Stundenwertes der Jahresarbeitszeit einer Vollzeitkraft  
 
In der praktischen Umsetzung hat sich bereits eine durchfinanzierte Anwendungslogik (Aner-
kennung von Ausfallzeiten von Kind und Kraft) der Individuellen Heilpädagogischen Leistun-
gen den ergänzenden Regelungen der Finanzierung entsprechend etabliert. Dementsprechend 
müssen zur Ermittlung des Entgeltstundensatzes auch die Jahresarbeitsstunden in Form der 
Bruttoarbeitstage3 herangezogen werden.  
Die bisherige Bezugsgröße in Anlehnung an die KGSt von 1.584 Jahresarbeitsstunden für eine 
39 Stundenarbeitswoche ist somit auf 1.952 Jahresarbeitsstunden zu erhöhen. Die Erhöhung 

                                           
1 Dieser Wert wird entsprechend der bereits vorliegenden Tarifabschlüsse mit Wirkung zum 01.07.2022 und 
01.06.2023, wie das hinterlegte Arbeitgeberbruttoentgelt in der Basisleistung I, zu einem späteren Zeitpunkt noch 
dynamisiert werden. Die Dynamisierung erstreckt sich ebenfalls auf zukünftige Tarifabschlüsse, die im Rahmen von 
Empfehlungsvereinbarungen zwischen den Vereinbarungspartnern miteinander abgeschlossen werden.  
2 Vgl. KGSt-Bericht Nr. 11/2022 „Kosten eines Arbeitsplatzes 2022/2023“. 
3 365,00 Tage abzüglich 104,00 Samstage und Sonntage sowie 10,70 Feiertage = 250,30 Bruttoarbeitstage. 
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der Jahresarbeitsstunden gilt sowohl für die Ermittlung des Entgeltstundensatzes für Nicht-
fachkräfte als auch Fachkräfte.  
 

3. Landeseinheitliche Einführung einer monatlichen Abschlagszahlung 
 
Die Förderung wird zukünftig landeseinheitlich in Form einer monatlichen Abschlagszahlung 
erfolgen.4 Um aus den genehmigten Wochenstunden und Entgeltstundensätzen einen monat-
lichen Abschlagszahlungswert bestimmen zu können, einigen sich die Vertragsparteien in An-
lehnung an den TVöD (§24 TVöD Abs. 3) auf den Faktor 4,348. 
 
Die Punkte 1. bis 3. finden sich als neue Vorlage zur Übernahme für den Anhang zu Ziffer 1: b. 
Herleitung individueller Leistungen in der Anlage B.4 des Landesrahmenvertrages in Kapitel 1. 
Heilpädagogische Leistungen in Kindertageseinrichtungen in der Anlage 1 wieder. 
 
 

4. Anpassung der ergänzenden Regelungen zur Finanzierung  
 
Um die Entwicklung einer durchfinanzierten und landeseinheitlichen Leistung weiter zu har-
monisieren und abzuschließen, werden innerhalb dieser Anwendungslogik die ergänzenden 
Regelungen zur Finanzierung in der Anlage B.4 des Landesrahmenvertrages in Kapitel 1. Heil-
pädagogische Leistungen in Kindertageseinrichtungen entsprechend angepasst. Die Vorlage zur 
Übernahme in die Anlage B.4 des Landesrahmenvertrages befindet sich in Anlage 2.  
 
 
 
Münster / Köln, im Juli 2023 
 
Für die AG der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege NRW 
 
gez.……………………………………………………….. 
Volker Supe, LAG der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen 
 

Für den Landschaftsverband Rheinland 
 
gez.………………………………………………………. 
Jürgen Bruchhaus, Fachbereichsleitung LVR-Fachbereich Querschnittsaufgaben und Einglie-
derungshilfeleistungen für Kinder mit (drohender) Behinderung 
 

Für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
 
gez………………………………………………………. 
Klaus Dreyer, Referatsleitung LWL – Soziale Teilhabe für Kinder und Jugendliche  

                                           
4 Aufgrund der kurzfristig erzielten Einigung zwischen den Vertragsparteien kann die Umstellung auf eine monatli-
che Abschlagszahlung im Landesteil Nordrhein nicht zu Beginn des Kita-Jahres 2023/2024 erfolgen, sondern zu 
einem späteren Zeitpunkt. Die Vertragsparteien werden entsprechend informieren.   
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Anlage 1 
 
b. Herleitung der Individuellen Heilpädagogischen Leistungen5 
 
durch Fachkräfte 
TVöD SuE EG 8b Stufe 3   (AG-Brutto 57.517,66€ + 10,79%)       63.723,82 € 
Zuschlag für Fortbildung  
 Anteil an den Personalkosten     0,75%          477,93 € 
Zuschlag für Leitung, Koordination und Verwaltung (Overhead) 
 Anteil an den Personalkosten   10,00%      6.372,38 € 
Summe          70.574,13 € 
 
Bei einer 39 Stunden- Woche ist eine JAZ von  1952 h / Jahr anzunehmen 
 
Entgelt Fachkraft je Stunde               36,15 €  
 
 
 
durch Nichtfachkräfte 
TVöD SuE EG 3 Stufe 3   (AG-Brutto 49.200,00€ + 10,79%) 54.508,68 € 
Zuschlag für Fortbildung  
 Anteil an den Personalkosten     0,75%          408,82 € 
Zuschlag für Leitung, Koordination und Verwaltung (Overhead) 
 Anteil an den Personalkosten   10,00%      5.450,87 € 
Summe          60.368,36 € 
 
Bei einer 39 Stunden- Woche ist eine JAZ von  1952 h / Jahr anzunehmen 
 
Entgelt Nichtfachkraft je Stunde               30,93 € 
 
 
Um aus den Wochenstunden und dem Entgelt je Stunde einen monatlichen Abschlags-
zahlungswert bestimmen zu können, wird der Faktor 4,348 angewendet.  
 
 
 

                                           
5 Als Ausgangsbasis wurden für die Verhandlungen die Vergütungssätze vom Stichtag der letzten Fortschreibung 
gewählt. Um die Verhandlungsergebnisse besser nachvollziehen zu können, werden die Vergütungssätze vom 
01.04.2022 dargestellt.  
Mit Beginn des neuen Kita-Jahres zum 01.08.2023 werden die in der Zwischenzeit fortgeschrieben Vergütungssätze 
auf Grundlage der Tarifabschlüsse mit Wirkung zum 01.07.2022 und 01.06.2023 angewendet. Die Herleitung der 
neuen Vergütungssätze und den damit verbundenen Entgelten je Stunde sind der Vereinbarung „Vereinbarung 2022 
über ein pauschales Vergütungsverfahren für Leistungen der Eingliederungshilfe im Bereich der heilpädagogischen 
Leistungen in Tageseinrichtungen für Kinder nach dem SGB IX“ aus August 2023 zu entnehmen. 
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Anlage 2 
 
Ergänzende Regelungen zur Finanzierung  
 
Basisleistung I  

a) Wenn zu Beginn des Bewilligungszeitraumes die geforderten zusätzlichen Fachkraft-
stunden noch nicht eingerichtet werden konnten, kann im ersten Monat ab Beginn des 
Bewilligungszeitraumes die Pauschale für die Basisleistung auch für alle anderen Leis-
tungsinhalte verwendet werden, insbesondere für die Kosten der Fortbildung von Be-
schäftigten, Supervision, für Fachberatung und das Fallmanagement. 

b) Eine krankheitsbedingte Nichtinanspruchnahme des Betreuungsvertrages führt nicht zu 
einer anteiligen Kürzung der Pauschale für die Basisleistung. 

c) War die Beendigung des Betreuungsvertrages nicht vorhersehbar, wird grundsätzlich 
die Pauschale für die Basisleistung längstens bis zum Ende des Kindergartenjahres wei-
tergezahlt, sofern für die nicht kündbare Zusatzkraft nachweislich auch eine Vergütung 
gezahlt wurde. 

d) Die Pauschale für die Basisleistung I vermindert sich anteilig für jeden nicht in Anspruch 
genommenen vollen Kalendermonat um ein Zwölftel, wenn 
• mit Datum der Bewilligung noch keine zusätzliche Fachkraft eingesetzt werden 

konnte (Ausnahme 1. Monat: Siehe ergänzende Regelungen a) 
• die zusätzliche Fachkraft infolge Beendigung des Vertragsverhältnisses ausscheidet  
• die zusätzliche Fachkraft wegen Krankheit aus der Lohnfortzahlung fällt. 
War das Ausscheiden der Zusatzkraft nicht vorhersehbar, wird grundsätzlich die Zuwen-
dung für die Zeit von bis zu drei Monaten weiter gewährt, wenn für diese Zusatzkraft 
nachweislich auch eine Vergütung gezahlt wurde. 

 
Individuelle heilpädagogische Leistung 

e) Sofern die individuelle heilpädagogische Leistung durch Krankheit oder sonstige Fehl-
zeiten (Kind oder Kraft) nicht erbracht werden konnte, führt dies nicht zu einer anteili-
gen Kürzung der abrechenbaren Leistung.  
Fällt die (Fach-)kraft durch Krankheit aus der Lohnfortzahlung heraus, wird ab diesem 
Zeitpunkt die Leistung gekürzt. 
Dies gilt nicht, wenn zwischenzeitlich eine entsprechend qualifizierte Vertretung sicher-
gestellt werden konnte, die nicht anderweitig finanziert ist.  

f) War die Beendigung des Betreuungsvertrages nicht vorhersehbar, wird grundsätzlich 
die individuelle heilpädagogische Leistung im bewilligten Umfang längstens für drei 
Monate weitergezahlt, sofern für die nicht kündbare (Fach-)Kraft nachweislich auch eine 
Vergütung gezahlt wurde und diese Person nicht in einem anderen Bereich eingesetzt 
werden konnte. 
Wenn der Betreuungsvertrag planmäßig gekündigt wurde, endet die Zahlung mit Ende 
des Betreuungsvertrags. 

g) Sofern eine Fachkraft für individuelle heilpädagogische Leistungen (Gruppe oder „face 
to face“) bewilligt wurde und diese nachweislich nicht eingestellt werden kann, kann 
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der Leistungserbringer mit Zustimmung des Trägers der Eingliederungshilfe auch ge-
eignete Nicht-Fachkräfte einsetzen. Diese werden dann zu den im Landesrahmenver-
trag ausgewiesenen Konditionen als Nicht-Fachkräfte finanziert. Diese Regelung gilt 
befristet bis zum 31.07.2025. Danach müssen bei entsprechenden Bewilligungen auch 
die Personen mit den Qualifikationen nach diesem Vertrag eingestellt werden. 
In Abgrenzung hierzu gilt in der Ausnahmeregelung (siehe Rundschreiben 41-1-2021) 
folgendes: „…anstelle von Fachkräften können in Einzelfällen mit Zustimmung des Ein-
gliederungshilfeträgers auch Ergänzungskräfte nach der Personal-verordnung zum 
KiBiz und Nichtfachkräfte mit einer mindestens dreijährigen Berufserfahrung in der Ein-
gliederungshilfe eingesetzt werden.“ Diese werden als Fachkräfte finanziert, nicht ver-
ausgabte Mittel müssen für Qualifizierung genutzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


